
 

 

 

 

 

 

 

Zurück an 

                                                          

Gemeinde Kutzenhausen 

Schulstr. 10 

 

86500 Kutzenhausen 

 

 

 
1. Lage des anzuschließenden Grundstücks 

 

PLZ, Ort, Straße: _____________________________________________________________________ 

 
Gemarkung: __________________________ Fl.Nr.:______________ Größe: __________qm 
 
2. Die Entwässerungsplanung wurde :  

 

 

3. Eine Planskizze mit dem Lagewunsch des Hausanschlußschachtes liegt bei: ����  ja ����  nein 

 

4. Der Anschluß wird benötigt bis ________________ (Bitte  Auftrags-Vorlaufzeit berücksichtigen) 

 

5. Kostenübernahmeerklärung 

 

Mir ist bekannt, dass der Antragsteller laut geltender Entwässerungssatzung und zugehöriger 

Gebührensatzung die Kosten der Hausanschlußleitung ab der Grundstücksgrenze einschließlich 

Revisionsschacht zu übernehmen hat und die Arbeiten von der Gemeinde in Auftrag gegeben werden. 

Nach der Satzung bestimmt die Gemeinde nach Anhörung des Grundeigentümers die Lage und Art der 

Anschlusseinrichtungen. 

 

 

 

 

Hinweis: 

Das Merkblatt „Schutz gegen Rückstau aus dem Abwassernetz“ und das Merkblatt 

„Empfehlungen für die Planung von privaten Entwässerungsanlagen“ habe ich zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
Ort  Datum  Unterschrift           Unterschrift Grundeigentümer 

  Antragsteller           (wenn abweichend vom Antragsteller 
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Gemeinde Kutzenhausen 
Antrag auf Errichtung eines Anschlusses an die 

Abwasserbeseitigung 
 

�  mit dem Bauantrag eingereicht       �  liegt bei 

 

Antragsteller: 

Name/Vorname.............................................................. 

 

Anschrift   ..................................................................... 

  

                 ...................................................................... 

Tel. ......................................Fax................................ 


